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Betreuungsrecht 2.0 – 
die Betreuungsrechtsreform

Die Betreuungsrechtsreform stellt das Selbstbestimmungsrecht der gesetzlich Betreuten in den Mittelpunkt und  

bedeutet einen Einstieg in die Professionalisierung des Betreuerberufes. 

Elmar Kreft

Zum 1. Januar 2023 tritt die Betreuungs-

rechtsreform in Kraft. Wir als Betreu-

ungsgerichtstag (BTG) finden die Reform 

in den Grundlinien gelungen, unterstüt-

zen die Anliegen der Reform und hoffen, 

dass die Änderungen der Gesetzestexte 

auch Fortschritte für die Menschen mit 

Betreuungsbedarf mit sich bringen. Aber 

nun der Reihe nach.

Der Weg zur Reform

30 Jahre nach Einführung der rechtli-

chen Betreuung und der Abschaffung 

der Entmündigung war es an der Zeit, 

das Gesetz weiterzuentwickeln und der  

UN-BRK gerecht zu werden. Zunächst 

beauftragte das Bundesministerium für 

Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) 

zwei Forschungsinstitute, die Qualität 

im System und die Hilfen, die eine Be-

treuung entbehrlich machen könnten, zu 

untersuchen. Im Anschluss hat das BMJV 

sich mit etwa 80 Fachleuten aus dem  

Betreuungswesen eineinhalb Jahre unter 

dem Titel »Selbstbestimmung und Qua-

lität im Betreuungsrecht« beraten. Das  

Ministerium beteiligte alle Berufsgrup-

pen und Akteure im Betreuungswesen, 

also Fach- und Berufsverbände, die Wis-

senschaft, Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter von Betreuungsbehörden und 

Betreuungsvereinen, rechtliche Betreu-

erinnen und Betreuer, Richterinnen und 

Richter, Rechtspflegerinnen und -pfleger. 

Ebenfalls eingebunden waren die Jus-

tiz- und zum Teil Sozialministerien der 

Länder. Auch der BGT war mit vielen Vor-

standsmitgliedern vertreten. Wir finden 

uns – so viel kann man sagen – an vielen 

Stellen in der Reform wieder.

Beteiligung von Selbstvertretern

Neu war, dass sich auch Menschen mit 

Betreuungserfahrung an dem Diskussi-

onsprozess beteiligten. In einem Selbst-

vertreterworkshop im BMJV wurden 

ihre Interessen gehört. Nun mag Betrof-

fenenbeteiligung in der Eingliederungs-

hilfe oder im Bildungsbereich schon 

etwas selbstverständlicher sein. Die 

Justizbehörden haben sich bisher jedoch 

mit inklusiven Ansätzen eher am Rande 

beschäftigt. Insofern ist der partizipa-

tive Ansatz des BMJV schon ein wirkli-

cher Fortschritt und in der Justizgesetz- 

gebung bisher einmalig. Wir hätten uns 

gewünscht, dass Selbstvertreterinnen 

und -vertreter auch als Sachverständige 

in den Anhörungen des Bundestags ein-

geladen worden wären. Auch die Schaf-

fung einer unabhängigen bundesweiten 

Beschwerdestelle bleibt eine unerfüllte 

Forderung.

Über den gesamten Reformprozess ha-

ben wir das Team des BMJV als zuhörend, 

ehrlich interessiert und konstruktiv er-

lebt. Bei unseren Tagungen stellten sich 

die Referentinnen und Referenten und 

die Abteilungsleiterin stets der offenen 

Diskussion. Im Reformprozess gab es aber 

auch Schatten: Besonders die teils ambi-

valente, teils schlicht fehlende Unterstüt-

zung durch die Sozial- und Justizministe-

rien der Länder gibt Anlass zu Kritik. 

Die Grundidee der Reform

Die Grundformel oder auch die Magna 

Charta der Reform findet sich in dem neu-

en Paragrafen 1821 BGB wieder: 

§ 1821 Pflichten des Betreuers; Wünsche 

des Betreuten 

(1) Der Betreuer nimmt alle Tätigkeiten 

vor, die erforderlich sind, um die Ange-

legenheiten des Betreuten rechtlich zu 

besorgen. Er unterstützt den Betreuten 

dabei, seine Angelegenheiten rechtlich 

selbst zu besorgen, und macht von sei-

ner Vertretungsmacht nach § 1823 nur 

Gebrauch, soweit dies erforderlich ist. 

Hier wird Artikel 12 der UN-BRK in bun-

desdeutsches Recht umgesetzt. Die unter-

stützte Entscheidungsfindung (»suppor-

ted decision making«) hat Vorrang vor der 

ersetzenden Entscheidung (»substitute 

decision making«). Auch für angrenzende 

Berufe und die Gesellschaft insgesamt ist 

nun klar formuliert, dass das Betreuer-

handeln nachrangig ist und der Betreuer 

oder die Betreuerin ein rechtlicher Unter-

stützer ist.w
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(2) Der Betreuer hat die Angelegenheiten 

des Betreuten so zu besorgen, dass die-

ser im Rahmen seiner Möglichkeiten 

sein Leben nach seinen Wünschen ge-

stalten kann. Hierzu hat der Betreuer die 

Wünsche des Betreuten festzustellen. 

Diesen hat der Betreuer vorbehaltlich 

des Absatzes 3 zu entsprechen und den 

Betreuten bei deren Umsetzung recht-

lich zu unterstützen. Dies gilt auch für 

die Wünsche, die der Betreute vor der 

Bestellung des Betreuers geäußert hat, 

es sei denn, dass er an diesen Wünschen 

erkennbar nicht festhalten will.

In Absatz 2 wird das Selbstbestimmungs-

recht in den Mittelpunkt gerückt. Das 

objektive oder subjektive »Wohl des Be-

treuten«, im alten Recht leitend für das 

Handeln des Betreuers, ist nun kein Maß-

stab mehr. Lebensentwürfe, die nicht der 

Norm entsprechen, sind zu akzeptieren 

und die Wünsche des Betreuten zu er-

mitteln. Es besteht somit auch eine Be-

sprechungspflicht. Gegebenenfalls ist der 

mutmaßliche Wille anhand früherer Äu-

ßerungen oder über nahestehende Perso-

nen zu ermitteln, wenn eine Person sich 

nicht mehr artikulieren kann. Wenn z.B. 

ein Komapatient zuvor Wünsche geäu-

ßert hat, sind diese durch die Betreuerin 

zu beachten.

Diese Grundhaltung der Wunscher-

mittlung ist nicht nur für die Betreuerin 

und den Betreuer verpflichtend. Auch die 

Gerichte und die Betreuungsbehörden 

sind bei der Einrichtung und Kontrolle 

der Betreuung, bei der Auswahl des Be-

treuers und der Ermittlung des Betreu-

ungsbedarfs daran gebunden.

Hoher Anspruch  

§ 1821 BGB setzt die UN-BRK und aktu-

elle höchstrichterliche Entscheidungen 

um. Die Bestellung einer Betreuerin 

oder eines Betreuers mit dem Aufgaben-

kreis »alle Angelegenheiten« ist nicht 

mehr zulässig. Im Betreuungsbeschluss 

sind die Aufgabenbereiche, in denen ein 

Unterstützungsbedarf notwendig ist, 

einzeln aufzulisten. Der Aufgabenkreis 

»alle Angelegenheiten« hatte in der Ver-

gangenheit zum Ausschluss von Wahlen 

geführt. Die Abschaffung dieser Praxis ist 

eine langjährige Forderung vieler Selbst-

hilfe- und Fachverbände. Bei der Bundes-

tagswahl am 21. September 2021 konnten 

so erstmals viele Menschen wählen. 

Im Selbstvertreterworkshop des BMJV 

äußerten die Beteiligten den Wunsch, 

dass der Betroffene vor der Bestellung des 

Betreuers die Person kennenlernt. Dieser 

Wunsch hat auch Berücksichtigung im 

Gesetz gefunden. Nun ist die Betreuungs-

behörde – das ist die Behörde einer Kom-

mune, die dem Gericht einen Betreuer/

eine Betreuerin vorschlägt – gehalten, 

auf Wunsch vor Bestellung ein Kennen-

lerngespräch zu vermitteln.

Betreuungsvermeidung und  
Betreuungsbehörden

Die rechtliche Betreuung ist trotz aller 

Ausrichtung auf die Wünsche des Be-

treuten noch immer ein Grundrechtsein-

griff. Die Ermächtigung zur Vertretung 

ist nach wie vor möglich. Das Gebot der 

Betreuungsvermeidung und die Nach-

rangigkeit der Hilfe werden in der Praxis 

nicht immer konsequent umgesetzt. Häu-

fig werden Betreuer und Betreuerinnen 

nur bestellt, damit andere Institutionen 

sich entlasten oder Sozialleistungsan-

sprüche durchgesetzt werden können. 

Laut der erwähnten Studie wären 5–15 

Prozent der rechtlichen Betreuungen ver-

meidbar, wenn vorgelagerte Hilfen grei-

fen würden. 

Im neuen Betreuungsorganisations- 

gesetz (BtOG) hat der Gesetzgeber nun 

das Instrument der »erweiterten Unter-

stützung« geschaffen. Die Betreuungsbe-

hörde prüft vor einer Bestellung, ob alter-

native vorgelagerte Hilfen zur Verfügung 

stehen. Die Betreuungsbehörde soll auch 

diese Hilfen vermitteln und einleiten. 

Das Betreuungsverfahren ruht dann so 

lange, bis die erweiterte Unterstützung 

abgeschlossen ist. Das BtOG sieht vor, 

dass Kommunen rechtliche Betreuer,  

Betreuerinnen oder Betreuungsvereine 

für diese Aufgabe einsetzen und dafür 

mit ihnen Verträge abschließen können. 

Wie diese Aufgaben zukünftig finanziert 

werden können, hat der Bundesgesetzge-

ber jedoch offengelassen. Die Landesmi-

nisterien, überwiegend die Sozialminis-

terien, müssen in den nächsten Monaten 

durch Landesausführungsgesetze die 

Rahmenbedingungen schaffen. 

Ehrenamtlich geführte  
Betreuungen und die Rolle  
der Betreuungsvereine

Durch die zunehmende Bekanntheit und 

Akzeptanz des Instruments der Vorsor-

gevollmacht sind viele Betreuungen in  

familiären Zusammenhängen nicht mehr 

notwendig. Allein im zentralen Vorsorge- 

register der Bundesnotarkammer sind 

schon über vier Millionen Vollmachten 

registriert. Dennoch wird auch heute etwa 

die Hälfte aller rechtlichen Betreuungen 

von ehrenamtlichen Betreuern und Be-

treuerinnen oder Familienangehörigen 

geführt. Das Ehrenamt behält seine vor-

rangige Stellung.

Ausschnitt aus einem beim Selbstvertreterworkshop im BMJV entstandenen Bild.
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Das bedeutet, wenn eine geeignete ehren- 

amtliche Person zur Verfügung steht, 

»soll« diese bestellt werden, auch wenn 

sich der/die Betroffene eine Berufsbetreu-

erin oder einen Berufsbetreuer wünscht. 

Das Wunsch- und Wahlrecht des Betroffe-

nen setzt sich über diesen Grundsatz trotz 

UN-BRK nicht hinweg, außer in atypischen 

Einzelfällen. Das BtOG unterscheidet nun 

zwischen Betreuerinnen und Betreuern, 

die eine Betreuung für einen Familien-

angehörigen führen, und Personen, die 

ohne persönlichen Bezug eine Betreuung 

führen. Diese familienfremden Ehrenamt-

lichen werden verbindlich an einen Be-

treuungsverein angebunden und auf ihre 

verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet. 

Eine Begleitung und die regelmäßige Fort-

bildung sind nun für diesen Betreuerkreis 

verpflichtend. Die wissenschaftliche Stu-

die »Qualität in der rechtlichen Betreu-

ung« (BMVJ, 2018) ergab, dass gerade die 

Orientierung an den Wünschen des/der 

Betroffenen den ehrenamtlichen Betreu-

erinnen und Betreuern schwerer fällt. 

Andere Lebensstile zu akzeptieren und 

die eigene Rolle zu hinterfragen, bedarf 

einer Begleitung. Wie Betreuungsvereine 

diese zusätzlichen Aufgaben finanzieren, 

soll in den Landesausführungsgesetzen 

geregelt werden. Es bleibt also spannend.

Professionalisierung  
des Berufsstandes

Formal bestehen bis heute keinerlei An-

forderungen an den Beruf des rechtlichen 

Betreuers oder der Betreuerin. Keine Aus-

bildung ist notwendig. Lediglich volljäh-

rig muss die Person sein. Ob jede/r Be-

treute eine/n qualifizierte/n Betreuerin 

oder Betreuer erhält, die es ohne Zweifel 

gibt, bleibt dem Zufall überlassen. Zwar 

bestehen in vielen Kommunen auch heu-

te schon Steuerungs- und Zulassungspro-

zesse für die örtlich tätigen rechtlichen 

Betreuerinnen und Betreuer. Viele haben 

auch einen Hochschulabschluss, aber 

es gibt keine bundesweit einheitlichen  

Zulassungskriterien, die Verfahren sind 

unverbindlich und mancherorts auch 

intransparent. Die von den Berufsverbän-

den und auch vom Betreuungsgerichts-

tag geforderte Professionalisierung des 

Berufes und die Verbesserung der Quali-

tät finden in der Reform nun den Anfang 

und einen ersten Einstieg. 

Kenntnisse über das Betreuungs- und 

Unterbringungsrecht und über das sozi-

alrechtliche Unterstützungssystem sind 

zukünftig notwendig, bevor eine Person 

den Betreuerberuf ergreifen kann. Auch 

Methoden zur unterstützten Entschei-

dungsfindung und kommunikative Fähig- 

keiten sind vor einer Zulassung als be-

rufliche Betreuerin oder beruflicher Be-

treuer zu erlernen. Wie umfangreich und 

wie zeitaufwendig die Ausbildungsgänge 

nun mindestens sein werden, wird aktu-

ell zwischen den Länderministerien und 

dem Bund verhandelt und soll in einer 

Durchführungsverordnung geregelt wer-

den. Auch die Frage, wie Hochschulen 

und Fortbildungsinstitute zukünftig zer-

tifizierte Lehrgänge anbieten können, ist 

noch offen. 

In einigen Regionen Deutschlands be-

steht zurzeit ein Mangel an rechtlichen 

Betreuerinnen und Betreuern, und des-

halb haben einige Behörden und Betreu-

ungsvereine Bedenken, wenn der Zugang 

zum Beruf zu aufwendig wird. Wir halten 

das Vorhaben aber für eine historische 

Chance, mehr Qualität ins System zu 

bringen, und versprechen uns langfristig 

eine Verbesserung für Menschen, die eine 

rechtliche Betreuung benötigen. Wir hof-

fen, dass die Anforderungen an die Ausbil-

dung nicht zu niedrig ausfallen.

Transparenz

Berufliche Betreuerinnen und Betreuer 

sind zukünftig verpflichtet, alle vier Mo-

nate die Anzahl der Betreuungen der soge-

nannten Stammbehörde zu melden, also 

der Betreuungsbehörde in der Kommune, 

in der sie ihren beruflichen Mittelpunkt 

haben. Eine Berufshaftpflichtversiche-

rung für Betreuerinnen und Betreuer ist 

verpflichtend notwendig. Ungeordnete 

finanzielle Verhältnisse – wie z.B. ein be-

stehendes Insolvenzverfahren – sind ein 

Ausschlusskriterium. Die Stammbehörde 

überprüft auch alle notwendigen Voraus-

setzungen und registriert die Betreuerin-

nen und Betreuer. Ohne diese Registrie-

rung ist eine Bestellung zukünftig nicht 

mehr möglich. Wer den Beruf der Betreu-

erin oder des Betreuers ergreifen möchte, 

muss dafür einen Antrag bei der Betreu-

ungsbehörde stellen. 

Ehegattenvertretungsrecht

Ehegatten können sich, entgegen einem 

allgemeinen Volksglauben, nicht auto-

matisch vertreten. Wenn keine Vorsorge-

vollmacht vorliegt, führt das in der Praxis 

häufig dazu, dass Ehegatten zur Betreuerin 

oder zum Betreuer bestellt werden, wenn 

der Partner oder die Partnerin nicht mehr 

einwilligungsfähig bei medizinischen 

Maßnahmen ist. Das wird auch zukünftig 

so bleiben. Allerdings mit einer Ausnah-

me: Ehegatten sollen sich in Angelegen-

heiten der Gesundheitssorge für die Dauer 

von maximal sechs Monaten gegenseitig 

vertreten können, wenn ein Ehegatte auf-

grund von Bewusstlosigkeit oder einer 

Krankheit seine Angelegenheiten der Ge-

sundheitssorge vorübergehend rechtlich 

nicht besorgen kann. In der aktuellen 

Corona-Pandemie wäre das z.B. nötig bei 

medizinischen Entscheidungen für beat-

mungspflichtige Personen während eines 

künstlichen Komas.

Die Aufnahme des Ehegattenvertre-

tungsrechtes war sehr umstritten und 

hat dazu geführt, dass die Opposition im 

Bundestag dem Gesetz nicht zugestimmt 
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Betreuung und Zwang

Die schwierige Frage von Zwangs-

maßnahmen und Zwangsbehandlung 

war nicht Gegenstand der Reform. 

Zwangsmaßnahmen zum Schutz der 

Betreuten sind auch nach der Reform 

weitestgehend unverändert Bestand-

teil des Betreuungsgesetzes. Grund 

dafür war nicht, dass kein Reform-

bedarf gesehen wird. Das BMJV 

wird zu diesen Fragen eine Studie in 

Auftrag geben und sich dann mit dem 

notwendigen Reformbedarf auseinan-

dersetzen.

BGT e.V. und DGSP e.V.

Der Betreuungsgerichtstag e.V. (BGT) 

möchte die Persönlichkeitsrechte 

der Betroffenen stärken und deren 

soziale Situation verbessern. Wir sind 

ein interdisziplinärer Fachverband, 

fühlen uns dem Leitgedanken des 

Betreuungsrechts verpflichtet und 

möchten einen Beitrag dazu leisten, 

die Strukturen im Betreuungswesen 

auch fachlich weiterzuentwickeln. 

In diesem Sinne sind wir der DGSP 

e.V. verbunden, sind Mitglied in der 

DGSP e.V. und haben schon bei vielen 

Veranstaltungen kooperiert.

hat. Die Länder erhoffen sich dadurch 

eine Verringerung der Betreuungsverfah-

ren und somit eine Kosteneinsparung. 

Diese Vertretungsmöglichkeit soll nur in 

»funktionierenden Ehen« möglich sein. 

Ärzte sollen zukünftig ermitteln, ob die 

Ehe noch intakt ist und die Ehepartner 

noch zusammenleben. Ärzteverbände se-

hen das kritisch. Wir hoffen, dass die Ins-

trumente Vorsorgevollmacht und Patien-

tenverfügung dadurch nicht geschwächt 

werden.

Ein Schub für das Betreuungsrecht 
ist notwendig

Noch immer werden in der Berichterstat-

tung oder in Filmen die überholten Be-

griffe Vormundschaft und Entmündigung 

benutzt. Das Bild des entrechteten hilfs-

bedürftigen Menschen wird in der Öffent-

lichkeit bewusst oder unbewusst verbrei-

tet. Viele Menschen mit einer rechtlichen 

Betreuung leiden unter diesem Stigma. 

Die breite Öffentlichkeit hat die Re-

form, die das Selbstbestimmungsrecht in 

den Mittelpunkt stellt, kaum zur Kennt-

nis genommen. Aufmerksamkeit gene-

rieren betreuungsrechtliche Fragen meist 

nur, wenn Betrugsfälle bekannt werden. 

Pressevertreterinnen und -vertreter hal-

ten das Betreuungsrecht vermutlich wohl 

eher für ein Nischenthema. Durch eine 

Erkrankung oder einen Unfall kann jedoch 

jeder auf die Hilfe eines/r Bevollmächtig-

ten oder einer Betreuerin/eines Betreuers 

angewiesen sein. Wir wünschen uns, dass 

die Umsetzung der Reform und die Grund-

idee von mehr Selbstbestimmung durch 

wirksame Öffentlichkeitsarbeit und Auf-

klärungskampagnen vom Bund und den 

Ländern begleitet werden.

Fazit

Ein grundsätzlicher Systemwechsel wie 

vor 30 Jahren ist mit der vorliegenden Re-

form nicht erfolgt. Das Betreuungsrecht 

wurde an vielen Stellen präzisiert, klarer 

formuliert und weiterentwickelt, um die 

Grundsätze der UN-BRK auch im BGB klar 

darzustellen. Das Selbstbestimmungs-

recht und der Grundsatz »Unterstützen 

vor Vertreten« ist nun unmissverständlich 

der Handlungsmaßstab im gesamten Be-

treuungswesen und Herzstück der Reform. 

Der Einstieg in die Professionalisierung 

des Betreuerberufes ist geschafft, und 

ehrenamtliche Betreuer werden nun ver-

bindlicher begleitet. Auch die Instrumen-

te der Betreuungsvermeidung finden sich 

im Gesetz wieder. Deutlich wird allerdings 

auch, dass das Reformpaket besonders an 

den Stellen, an denen Behörden, Vereine, 

Gerichte und Betreuerinnen und Betreuer 

mehr Ressourcen aufwenden müssen, oft 

vage bleibt. Bleibt für die Menschen mit 

Betreuungsbedarf zu hoffen, dass die vie-

len guten Veränderungsvorschläge nicht 

im Dickicht der unterschiedlichen Interes-

sen steckenbleiben, sondern beherzt um-

gesetzt werden! ■

Elmar Kreft, Geschäftsführer des Betreuungs-

gerichtstag e.V. Bochum, www.bgt-ev.de/
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